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Das Problem der Verbindlichkeit von Ausbildungsordnungen 

Ein spezielles Problem der Ordnung der Ausbildungsberufe, 
das in gleicher Weise die Entwicklung von Ausbildungsord­
nungen und deren Umsetzung in die betriebliche Ausbil­
dungspraxis betrifft, ist das der Verbindlichkeit von Ausbil­
dungsordnungen. Für die Auswahl, die Genauigkeit der For­
mulierung und Anordnung der Ausbildungsziele und -inhalte 
ist bei der Entwicklung einer Ausbildungsordnung die Kennt­
nis des Verbindlichkeitsgrades dieser Vorschrift ebenso eine 
unabdingbare Voraussetzung wie für die Anwendung der 
Ausbildungsordnung bei der Berufsausbildung. Schließlich 
werden durch den Verbindlichkeitsgrad einer Ausbildungs­
ordnung die individuellen und generellen Möglichkeiten und 
Grenzen der betrieblichen Berufsausbildung bestimmt. 

Ausbildungsordnungen sind nach § 25 BBiG und HwO 
Rechtsverordnungen, die die betriebliche Berufsausbildung 
als materielles Recht regeln. Sie werden als Grundlage für 
eine geordnete und einheitliche Berufsausbildung sowie zur 
Anpassung der Berufsausbildung an die technischen, wirt­
schaftlichen und gesellschaftlichen Erfordernisse und deren 
Entwicklung vom Bundesminister für Wirtschaft oder dem 
sonst zustandigen Fachminister im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Bildung und Wissenschaft erlassen und 
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Rechtsverordnungen ha­
ben die Qualität verbindlicher Rechtsnormen und binden alle 
an der betrieblichen Berufsausbildung beteiligten Personen 
und Institutionen unmittelbar, wie z. B. Ausbildende, Ausbil­
der, Auszubildende, zuständige Stellen, Ausbildungsberater, 
außerbetriebliche Bildungsstätten im Sinne des§ 27 BBiG. 

Vor dem Erlaß des BBiG waren die sog. Ordnungsmittel -
zu denen Berufsbild, Berufsbildungsplan, fachlicher Ausbil­
dungsplan, Prüfungsanforderungen gehörten - die Ord­
nungsgrundlage fur die betriebliche Berufsausbildung im 
nichthandwerklich-gewerblichen Bereich und die fachlichen 
Vorschriften zur Regelung des Lehrlingswesens und der Ge­
sellenprüfung im handwerklichen Bereich. Diese Ordnungs­
mittel wurden vom Bundesminister für Wirtschaft im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und Sozialord­
nung auf dem Erlaßwege anerkannt. Ihrer Rechtsqualität 
nach hatten sie empfehlenden Charakter. Durch die Aufnah­
me des Berufsbildes in den Lehrvertrag - also aufgrund 
privater Vereinbarung - erhielt dieses Ordnungsmittel seine 
Verbindlichkeit. Mit der organisatorischen Regelung der 
Lehrverhaltnisse durch die Industrie- und Handelskammern 
war jedoch die allgemeine Anwendung der Ordnungsmittel 
weitgehend sichergestellt. 

Das BBiG sieht in § 108 vor, daß bis zum Erlaß von Ausbil­
dungsordnungen nach § 25 BBiG die Ordnungsmittel weiter­
hin anzuwenden sind. 

Die inhaltliche Gestaltung des Ausbildungsganges eines Aus· 
bildungsberufes wird vor allem durch das Ausbildungsberufs­
bild und den Ausbildungsrahmenplan festgelegt. Im § 25 
Abs. 2 Nr. 3 und 4 BBiG wird das Ausbildungsberufsbild als 
"die Fertigkeiten und Kenntnisse, die Gegenstand der Be­
rufsausbildung sind" und der Ausbildungsrahmenplan als 
"eine Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der 
Fertigkeiten und Kenntnisse" beschrieben. Wesentlich fur 
die Entwicklung und Anwendung der Ausbildungsordnungen 
ist bei ihrer unmittelbaren Rechtsverbindlichkeit die Bezie­
hung von Ausbildungsberufsbild und Ausbildungsrahmen­
plan. Es erheben sich deshalb folgende Fragen: 

Bestimmt das Ausbildungsberufsbild ausschließlich die Fer­
tigkeiten und Kenntnisse, die Gegenstand der Berufsausbil­
dung sind, und ist der Ausbildungsrahmenplan lediglich eine 
Anleitung für deren sachliche und zeitliche Gliederung? 

Oder enthält das Ausbildungsberufsbild die Fertigkeits- und 
Kenntnisbereiche, die im Ausbildungsrahmenplan sachlich 
und zeitlich zu gliedern und damit auch inhaltlich weiter zu 
differenzieren sind? Befreit der Anleitungscharakter des Aus­
bildungsrahmenplanes von der Pflicht, ihn als Rechtsnorm 
unmittelbar übernehmen und anwenden zu müssen oder 
zwingt er zur unmittelbaren und vollinhaltlichen Übernahme? 
Zur Beantwortung dieser Frage läßt sich die Rechtsauffas­
sung des Verordnungsgebers wie folgt zusammenfassen: 

Das Ausbildungsberufsbild gibt die Ausbildungsinhalte in 
knapper Form zusammengefaßt, übersichtlich und genau 
wieder. Es handelt sich dabei um die globale Angabe der 
Lernbereiche und die Charakterisierung derjenigen Sachge­
biete, in denen während der Berufsausbildung Fertigkeiten 
und Kenntnisse zu erwerben sind. Nach dem Wortlaut der 
Einleitungsformel handelt es sich bei dem Ausbildungs­
berufsbild um einen Minimalplan, d. h. der Ausbildende ist 
verpflichtet, alle darin aufgeführten Fertigkeiten und Kennt­
nisse zu vermitteln. 

Der Ausbildungsrahmenplan, der eine Anleitung zur sach­
lichen und zeitlichen Gliederung der Fertigkeiten und Kennt­
nisse darstellt, konkretisiert die im Ausbildungsberufsbild 
angegebenen Ausbildungsinhalte und gliedert sie nach di­
daktischen Gesichtspunkten. Dabei werden die Ausbildungs­
inhalte, wie sie im Ausbildungsberufsbild angegeben sind, 
wortlieh wiederholt, inhaltlich differenziert und zeitlich ge­
ordnet. Der Ausbildungsrahmenplan ist Grundlage für den 
individuellen aufzustellenden Ausbildungsplan und damit für 
die betriebliche Berufsausbildung. Sie soll mit dem Ausbil­
dungsrahmenplan aber nicht in allen Einzelheiten festgelegt 
werden. Eine größere Klarheit über das anzustrebende Aus­
bildungsziel bietet die teilweise realisierte lernzielorientierte 
Gestaltung des Ausbildungsrahmenplanes. 

Mit dieser Charakterisierung von Ausbildungsberufsbild und 
Ausbildungsrahmenplan läßt sich die seit Erlaß des BBiG 
vertretene Auffassung der zustimdigen Ministrerien über die 
Funktion und Verbindlichkeit dieser beiden Bestandteile 
einer Ausbildungsordnung grob umreißen. Im einzelnen sind 
jedoch seither Interpretationsunterschiede bei der Kenn­
zeichnung dieser Bestimmungen zu verzeichnen, die Konse­
quenzen für die Entwicklung von Ausbildungsordnungen ha­
ben könnten. 

Zunachst ging der Verordnungsgeber von einer absoluten 
Bindung der Ausbildenden an das Ausbildungsberufsbild und 
den Ausbildungsrahmenplan aus, was durch die wortgleiche 
Wiederholung der Ausbildungsinhalte in der sachlichen und 
zeitlichen Gliederung des Ausbildungsrahmenplanes inner­
halb der Ausbildungsordnung zum Ausdruck kam. 

Die Zusammenfassung von sachlicher und zeitlicher Gliede­
rung und das Anfügen des Ausbildungsrahmenplanes in 
Form einer Tabelle als Anlage der Ausbildungsordnung mag 
ein erster Hinweis gewesen sein auf die unterschiedliche 
Bedeutung, die dem Ausbildungsberufsbild und dem Aus­
bildungsrahmenplan beigemessen wird, obwohl die Rechts­
verbindlichkeit des Ausbildungsrahmenplanes durch diese 
Tatsache nicht berührt ist. 

Der im Zusammenhang mit dem Rückgang des Ausbildungs­
platzangebotes aufgekommenen Kritik wegen der Starrheit 
von Ausbildungsordnungen begegneten der Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft und der Bundesminister für 
Wirtschaft mit einer Erklarung zur Flexibilität der Ausbil­
dungsordnung. 

Danach sind die im Ausbildungsrahmenplan enthaltenen 
Ausbildungsziele und -inhalte vollständig zu vermitteln, je-
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doch kann von der zeitlichen Anordnung der Ausbildungs­
inhalte dann abgewichen werden, wenn individuelle und be­
triebliche Besonderheiten dies erfordern. Diese Auffassung 
hat auch bei einigen Ausbildungsordnungen in der soge­
nannten Flexibilitätsklausel ihren Niederschlag gefunden. Sie 
lautet: "Eine vom Ausbildungsrahmenplan abweichende sach­
liche und zeitliche Gliederung des Ausbildungsinhaltes ist 
insbesondere zulassig, soweit eine berufsfeldbezogene 
Grundbildung vorausgegangen ist oder betriebspraktische 
Besonderheiten die Abweichung erfordern" [1]. Die Ausbil­
dungsinhalte und die von ihnen abgeleiteten Prüfungsanfor­
derungen sind danach kein Gegenstand einer flexiblen Hand­
habung, lediglich ihre zeitliche Abfolge, und zwar sowohl im 
Hinblick auf die Anordnung der Ausbildungsblöcke als auch 
1m Hinblick auf die dafür vorgesehenen zeitlichen Richtwerte. 
Schwierigkeiten, die bei der betrieblichen Ausbildung nach 
den neuerlassenen kaufmännischen Ausbildungsordnungen 
entstanden sind, weil eine Anzahl von Ausbildenden nicht in 
der Lage ist, alle Ausbildungsinhalte, insbesondere die 
Kenntnisse der automatisierten Datenverarbeitung zu vermit­
teln, veranlaßten die zuständigen Ministerien zu der Erkla­
rung, daß der Ausbildungsbetrieb von der Vermittlung solcher 
Ausbildungsinhalte absehen kann, die "zum Lehrstoff der 
Berufsschule gehören und in der Berufsschule auch tatsäch­
lich vermittelt werden" [2]. Diese Erklärung beinhaltet be­
reits eme, wenn auch bedingte inhaltliche Flexibilität. 

Für d1e Entwicklung von Ausbildungsordnungen ergibt sich 
aus der dargestellten Situation folgende Beziehung: 

Je mehr der An Ieitungs- oder Empfehlungscharakter des Aus­
bildungsrahmenplanes hervorgehoben wird oder bei der juri­
stischen Interpretation zur Geltung kommt, desto mehr De­
tailangaben über die als unabdingbar erachteten Ausbil­
dungsinhalte müssen in das Ausbildungsberufsbild aufge­
nommen werden. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei betont, es geht hier 
nicht um die Beurteilung der flexiblen Handhabung einer 
Ausbildungsordnung oder um die Wertung von juristischen 
Interpretationen, sondern lediglich um die Feststellung, daß 
die formaljuristischen Vorgaben sich unmittelbar auf die in­
haltliche Gestaltung der Ausbildungsordnungen auswirken. 
Eine unter anderen Prämissen entwickelte Ausbildungsord­
nung kann bei Interpretationsänderungen nicht im ursprüng­
lichen Sinne des Verordnungsgebers ausbildungswirksam 
werden. 

Insofern wäre sicherlich juristisch zu klären, ob der Anlei­
tungscharakter des Ausbildungsrahmenplanes stärker ist als 
der vollinhaltliche Anwendungszwang, der von der Tatsache 
ausgeht, daß der Ausbildungsrahmenplan Bestandteil einer 
Rechtsverordnung ist. 
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Die Ausbildungsordnungen müssen zweifellos unter dem Ge­
sichtspunkt ihrer Rechtswirksamkeit und Verbindlichkeit kon­
zipiert werden. Das bedeutet aber auch, daß nur Ausbil­
dungsinhalte aufzunehmen sind, die betrieblich oder überbe­
trieblich vermittelt werden sollen. Das Problem der soge­
nannten Zuweisung von Ausbildungsinhalten zu den Lern­
orten kann sich dann nicht nach dem Erlaß einer Ausbil­
dungsordnung stellen, sondern müßte bereits bei der Ent­
wicklung der Ausbildungsordnung geklärt werden. in den 
Erläuterungen zum Schema einer Ausbildungsordnung für 
Monoberufe des Bundesausschusses für Berufsbildung heißt 
es u. a.: "Da eine grundsätzliche Trennung der Fertigkeiten 
und Kenntnisse, die in der Ausbildungsstätte und in der Be­
rufsschule vermittelt werden, nicht sinnvoll ist, sind in die 
Ausbildungsordnung alle Fertigkeiten und Kenntnisse aufzu­
nehmen, die Gegenstand der Berufsausbildung sind" [3]. 
Diese Aussage muß wegen der unmittelbaren Bindung der 
betrieblichen Ausbildung an die Ausbildungsordnung min­
destens als mißverständlich bezeichnet werden. Sie kann 
sich nicht auf alle Inhalte der Berufsausbildung beziehen, 
sondern nur auf solche, die sowohl vom Ausbildungsbetrieb 
als auch von der Berufsschule zu vermitteln sind. 

Zusammenfassung: 

- Ausbildungsordnungen sind Rechtsverordnungen, die die 
betriebliche Berufsausbildung regeln. 

- Ausbildungsordnungen binden die an der betrieblichen 
Berufsausbildung beteiligten Personen und Institutionen 
unmittelbar. 

Der Verbindlichkeitsgrad einer Ausbildungsordnung ist 
wesentlich fur die inhaltliche Gestaltung des Ausbildungs­
berufsbildes und des Ausbildungsrahmenplanes. 

- Die Flexibilität des Ausbildungsrahmenplanes betrifft nach 
Auffassung der zuständigen Ministerien lediglich die zeit­
liche Anordnung der Ausbildungsziele und -inhalte. 

- Ausbildende können - wie im Zusammenhang mit kauf­
mannischen Ausbildungsberufen erklärt wurde - von der 
Vermittlung solcher Ausbildungsinhalte absehen, die zum 
Lehrstoff der Berufsschule gehören und auch dort ver­
mittelt werden. 

Die Frage der sogenannten Lernortzuweisung von Ausbil­
dungsinhalten muß vor und nicht nach dem Erlaß einer 
Ausbildungsordnung geklart werden. 
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"Kunststoff-Formgeber" - ein neuer Ausbildungsberuf 

Z. Z. befindet sich ein Ausbildungsordnungsentwurf mit dem 
Arbeitstitel "Kunststoff-Formgeber" im Abstimmungs- und Er­
Jaßverfahren. Dieser Entwurf ist von den Sozialpartnern in 
Zusammenarbeit mit dem zustandigen Fachminister (Bun­
desminister für Wirtschaft) und dem Bundesinstitut für Be­
rufsbildungsforschung entwickelt worden. Am Ende des Ver­
fahrens steht der Erlaß einer Rechtsverordnung durch den 
Bundesminister fur Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für Bildung und Wissenschaft. Damit werden 

spätestens zum Ausbildungsbeginn 1976 die Schulabgänger 
einen neuen Ausbildungsberuf zur Auswahl haben. Die kunst­
stoffverarbeitende Industrie kann erstmals in einem Ausbil­
dungsberuf ausbilden, der unmittelbar für die Kunststoffver­
arbeitung relevant ist. 

Bei der Erarbeitung einer Ausbildungsordnung sollten bil­
dungspolitische, pädagogische, technische, Wirtschafts- und 
arbeitsmarktpolitische sowie gesellschaftspolitische Aspekte 
berücksichtigt werden. 


